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www.wiesicheristmeinpasswort.de

Verwenden Sie verschiedene Passwörter, die   
sicher sind. Tipps finden Sie unter: 

Stellen Sie Kindersuchmaschinen und Kinder- 
seiten als Startseite ein (z.B. Blinde Kuh).

Prüfen Sie gemeinsam die Zugriffe von Apps   
auf dem Handy Ihres Kindes.

Seien Sie Seien Sie vorsichtig bei Cookies und löschen 
Sie diese regelmäßig.

Überprüfen Sie (mit Ihrem Kind) die Privat-
sphäre-Einstellungen in sozialen Netzwerken 
(insbesondere nach Updates).

Prüfen Sie regelmäßig (mit Ihrem Kind),     
welche Daten über Ihr Kind im Netz  zu
finden sind.www.tinyurl.com/goldenemedienregeln

Begleiten Sie Ihr Kind bei der Mediennutzung und   
sprechen Sie regelmäßig darüber.

   
Gehen Sie und Ihr Kind mit Daten immer so    
sparsam wie möglich um.

Hinterfragen Sie, warum Daten abgefragt werden 
und was damit gemacht wird (z.B. App-Zugriffe).

Hilfe können leisten bei:Hilfe können leisten bei:

- Datenmissbrauch: Unabhängiges Daten-    
 schutzzentrum Saarland
 (www.datenschutz.saarland.de)
- Cybermobbing: Klassenlehrer/in, Schulleitung
- Abo-Fallen: Verbraucherzentrale
 (www. vz-saar.de)
-- Straftaten (z.B. Kinderpornografie und Cyber-
   grooming): Landespolizeipräsidium
 (www.saarland.de/polizei.htm)

Jede/r Internet- und Smartphonenutzer/in hinter -  

lässt Spuren, die es ermöglichen, aufgerufene In -  

ternetseiten einzusehen oder zu orten, wo ein    

Smartphone (-programm) benutzt wurde.

Jede/r hat das „Recht auf informationelle Selbst-

bestimmung“: Ohne Erlaubnis darf niemand bestimmung“: Ohne Erlaubnis darf niemand     

etwas über Ihr Kind veröffentlichen. Was im Inter-  

net steht, können auch Fremde lesen, andere     

Eltern oder auch die Lehrkräfte bzw. zukünftige    

Arbeitgeber des Kindes. 

Jede/r hat das „Jede/r hat das „Recht am eigenen Bild“: Fotos    

und Videos, auf denen Kinder/Personen als Hauptmo-

tiv zu sehen sind, dürfen nur mit deren Erlaubnis 

(oder der der jeweiligen Eltern) veröffentlicht werden 

oder weiter versendet werden (z.B. bei Instagram, 

Facebook oder WhatsApp). Dies gilt insbesondere für 

vermeintlich „lustige“ (peinliche, beleidigende) Fotos 

und Videos. Über und Videos. Über veröffentlichte Fotos oder Videos 

hat auch derjenige, der sie hochgeladen hat, keine 

Kontrolle mehr.
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